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Eigenes Engagement und die Unter
stützung des österreichischen Wis

sen schafts wie auch des Klimaministe
riums haben dazu geführt, dass fast alle 
24 öffentlichen Universitäten Österreichs 
eine oder bereits mehrere Treibhausgas
bilanzen (THGBilanzen) erstellt haben 
oder gerade erstellen. Einige haben auch 
schon Roadmaps für Maßnahmen zur Er
reichung von Klimaneutralität festgelegt 
und setzen diese nun Schritt für Schritt 
um (siehe auch Getzinger et al. 2022). Die 
Allianz Nachhaltige Universitäten in Öster
reich (Allianz) – die die Universitäten seit 
2014 auf diesem Weg begleitet – nahm 
dies zum Anlass, den im Folgenden vor
gestellten Leitfaden Schritt für Schritt zu 
klimaneutralen Universitäten und Hochschu

len zu erarbeiten, der unter anderem die 
Mindestanforderungen für „Klimaneut
ra  lität“ definiert.1 Er wurde 2022 von der 
Expertengruppe der Allianz verabschiedet 
und wird hier veröffentlicht.

Zielgruppe und Inhalt des Leitfadens
Der Leitfaden richtet sich vor allem an die 
Mitglieder der Allianz, kann jedoch auch 
von anderen Universitäten und Hochschu
len angewendet werden. Er enthält Emp
fehlungen
 zur Bilanzierung der THG 

Emissionen,
 zum Ziel „Klimaneutralität“ und  

zur Verwendung dieses Begriffs,
 zur Erstellung einer Roadmap zur 

Erreichung der Klimaneutralität  
und

 zur Kompensation von nicht  
vermeidbaren THGEmissionen.

Empfehlungen des Leitfadens

 THG-Bilanzierung anhand des ClimCalc- 
 Tools: Unabdingbare Voraussetzung für 
jede zielgerichtete Klimapolitik einer Uni
versität oder Hochschule ist eine solide 
THGBilanz, die mit dem 2015 von der 
Allianz insbesondere für Bildungseinrich
tungen entwickelten Tool ClimCalc2 erstellt 
wurde. Die THGBilanz sollte regelmäßig 
(zumindest alle drei Jahre) erstellt und 
veröffentlicht werden.

       Zielsetzung „Klimaneutralität bis
        2030“: Universitäten und Hochschu
len sollten sich verbindlich das Ziel set
zen, 2030 klimaneutral zu sein, indem sie 
bis dahin ihre eigenen jährlichen Emissi
onen (gemessen in Tonnen CO2Äquiva
lente) im Vergleich zu einem festzulegen
den Referenzjahr maximal reduzieren und 
die unvermeidbaren verbleibenden Emis
sionen über Klimaschutzprojekte kompen
sieren. Aus wissenschaftlicher Sicht und 
angesichts der Vorbildrolle von Universi
täten und Hochschulen sollte bis zum Jahr 
2030 ei ne Reduk tion der jährlichen Emis
sionen möglichst um 80 % angestrebt wer
den. Kei nesfalls sollte die geplante Emissi
onsreduktion geringer ausfallen als zwei 
Drittel (66,66 %). Bei der Berechnung, um 
wie viele Tonnen CO2Äquivalente die ei
genen jährlichen Emissionen angesichts 
des festgelegten Reduktionsziels bis 2030 
konkret reduziert werden müssen, ist Fol
gendes zu beachten:
 Berechnung des Referenzwerts: Das Refe

renzjahr darf nicht vor 2015 liegen und 
die Bilanzierung für dieses Jahr sollte 
anhand des ClimCalcTools erfolgen.

 Anrechnung eines frühen Umstiegs auf 
„Grünen Strom“ möglich: Sollte bereits 
vor dem Referenzjahr ein Umstieg auf 
Strom, der mit dem österreichischen 
Umweltzeichen (UZ) 46 (UZ 46Strom) 
ausgezeichnet ist, erfolgt sein, darf von 
der bis 2030 einzusparenden jährlichen 
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Emissionsmenge (die Menge, die dem 
Reduktionsziel entspricht) jener Betrag3 
abgezogen werden, um den die jährli
chen Emissionen durch diesen Wech
sel verringert wurden4.

 Kein „Herausrechnen“ zusätzlicher Emis-
sionen durch Wachstum: Nicht verwäs
sert werden darf das Reduktionsziel, 
wenn durch ein künftiges Wachstum 
der Universität (zusätzliche Gebäude, 
mehr Studierende, mehr Personal etc.) 
zusätzliche Emissionen erwartet wer
den: Die jährlichen Gesamtemissionen 
sollten ungeachtet des Wachstums ent
sprechend der Zielsetzung reduziert 
werden.

      Beschluss einer Roadmap: Aufbauend 
      auf der Erhebung des Istzustands mit
tels THGBilanz sollte eine Roadmap Kli
maneutralität verabschiedet werden. Eine 
Roadmap ist ein kohärentes Paket von 
Klimaschutzmaßnahmen samt Zwischen 
und Teilzielen zur Erreichung des Klima
neutralitäts beziehungsweise Emissions
reduktionsziels.5 Die Roadmap sollte alle 
Emissionskategorien abdecken, die auch 
im ClimCalcTool erfasst sind. In den ein
zelnen Bereichen sollten Teilziele und da
zugehörige zeitliche Zwischenziele gesetzt 

werden. Bei den Maßnahmen sollten so
wohl die erwartete Wirkung als auch die 
Kosten oder allfällige Einnahmen quanti
fiziert sein. Zur Deckung der Kosten müs
sen ausreichende finanzielle Mittel bereit
gestellt und langfristig budgetiert werden. 
Die Maßnahmen müssen sich am besten 
verfügbaren Stand der Technik und der 
Wissenschaft orientieren. Die Roadmap 
sollte – zusammen mit dem Emissions
reduktionsziel – von der Universitätslei
tung beschlossen und in regelmäßigen 
Abständen (etwa alle drei Jahre) evaluiert 
und nachgeschärft6 werden (Abbildung 1, 
S. 276).

       Kompensation7 verbleibender Emissi - 
     o nen nach Erreichung des Reduktions -
ziels: Wesentlich mehr als 80 % der THG
Emissionen des Referenzjahrs werden sich 
nach derzeitigem Wissensstand bis zum 
Jahr 2030 nicht vermeiden lassen.8 Nach
dem das Emissionsreduktionsziel erreicht 
ist, ist eine regelmäßige Kompensation der 
noch verbleibenden jährlichen (und durch 
eine Bilanz zu quantifizierenden) THG
Emissionen der notwendige letzte Schritt, 
um das Ziel Klimaneutralität zu erreichen.9 
Erst dann, wenn das Reduktionsziel er
reicht ist und die noch verbleibenden Emis

sionen kompensiert werden, kann sich 
ei ne Universität oder Hochschule klima
neutral nennen.10 Folgendes ist bei der 
Kompensation zu beachten:
 Erfüllung von Qualitätskriterien: Damit 

die Seriosität und Wirksamkeit von 
Kompensation gewährleistet ist, müs
sen die finanzierten Klimaschutzpro
jekte eine Reihe von Qualitätskriterien 
erfüllen,11 die in verschiedenen aner
kannten Qualitätsstandards dargestellt 
sind (UBA 2018, S. 21 – 24). Bei der 
Kompensation sollten die Empfehlun
gen der Publikation Freiwillige CO2Kom
pensation durch Klimaschutzprojekte des 
deutschen Umweltbundesamts (UBA 
2018) beachtet werden. 

 Keine Anrechnung auf die Emissionsreduk-
tion: Kompensierte THGEmissions
mengen dürfen der eigenen Emissions
reduktion nicht angerechnet werden 
– sie tragen also nicht zur Erreichung 
des Reduktionsziels bei. Sie dürfen 
auch nicht in der THGBilanz ausge
wiesen werden. Erst nachdem das Re
duktionsziel dauerhaft erreicht ist, kann 
die kompensierte Menge zur Errei
chung des Ziels Klimaneutralität dar
gestellt werden (UBA 2018). Auch Kom

 pensationen, die die Menge der eige

1  https://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2022/07/2022_06_Leitfaden-Klimaneutralitaet-fuer-Unis-Hochschulen-finale-Version-der-Allianz-1.pdf
2  Download unter https://nachhaltigeuniversitaeten.at/arbeitsgruppen/co2-neutrale-universitaeten.
3  Konkret geht es hier um die Emissionsreduktion in den ersten 365 Tagen nach dem Umstieg auf UZ 46-Strom – und nicht um die gesamte kumulierte  

Einsparung bis zum Beginn des Referenzjahrs. Berechnet wird diese Emissionseinsparung wie folgt (für die Umrechnung von Stromverbrauch in  
THG-Emissionen ist das ClimCalc-Tool zu verwenden): 1. Ermittlung der Strommenge, die in den 365 Tagen ab dem Zeitpunkt des Umstiegs auf 
UZ 46-Strom verbraucht wurde; 2. Berechnung der Emissionen, die für diese Strommenge im Fall von nicht UZ 46-zertifiziertem Strom angefallen wären;  
3. Berechnung der Emissionen, die für die Menge an UZ 46-zertifiziertem Strom tatsächlich angefallen sind; 4. Ermittlung der Differenz dieser beiden Werte.

4  Der Grund, warum eine solche „Anrechnung“ zulässig ist: Die Emissionsreduktion durch den Umstieg auf UZ 46-Strom ist in den meisten Fällen so hoch, 
dass eine Reduktion der Gesamtemissionen um 80 % ohne diese Maßnahme in der Regel nicht machbar ist.

5  Hilfreiche Materialien für die Erarbeitung einer Roadmap finden sich auf der Website der Arbeitsgruppe Klimaneutrale Universitäten und Hochschulen der Allianz: 
https://nachhaltigeuniversitaeten.at/arbeitsgruppen/co2-neutrale-universitaeten. 

6  Sollte sich herausstellen, dass die Emissionen bis 2030 stärker reduziert werden können als ursprünglich angenommen, sollte das Reduktionsziel  
entsprechend angepasst werden.

7  Kompensation bedeutet, Finanzmittel für Klimaschutzprojekte außerhalb der Bilanzgrenze der Universität/Hochschule bereitzustellen, mit denen diese 
Projekte jene Menge an Treibhausgasen vermeiden beziehungsweise der Atmosphäre entziehen, die die kompensierende Organisation (noch) emittiert.

8  So können etwa Scope-3-Emissionen anfallen, die von der Universität/Hochschule nicht oder kaum beeinflusst werden können. Ebenso können bestimmte 
Formen des Energiebedarfs in Scope 2, wie etwa Fernwärme, in absehbarer Zeit nicht vollständig dekarbonisiert gedeckt werden. Nähere Informationen  
zum Konzept der „Scopes“: https://de.wikipedia.org/wiki/Carbon_Accounting.

9  Selbstverständlich ist auch nach 2030 eine fortlaufende Reduktion der eigenen Emissionen anzustreben. Für diesen „Follow-up-Prozess“ sollten rechtzeitig 
ein neues Emissionsreduktionsziel festgelegt und eine aktualisierte Roadmap erarbeitet werden.

10 Wenn das Emissionsreduktionsziel entgegen der Empfehlung des vorliegenden Leitfadens weniger als zwei Drittel beträgt, ist es aus Sicht der  
Arbeitsgruppe Klimaneutrale Universitäten und Hochschulen angesichts des ungenutzten Potenzials für eine ambitioniertere Emissionsreduktion unzulässig, 
von „Klimaneutralität“ zu sprechen – auch dann, wenn die verbleibenden Emissionen kompensiert werden.

11  Dazu zählen insbesondere: Zusätzlichkeit, dauerhafte(r) Emissionseinsparung oder -entzug, Anwendung von anerkannten Methodologien, regelmäßige 
inhaltliche, rechnerische und faktische Prüfung (Validierung und Verifizierung) durch eine unabhängige und anerkannte Organisation (z. B. österreichisches 
Umweltbundesamt, TÜV), Transparenz, Ausschluss von Doppelzählung, Einbindung von Stakeholder(inne)n vor Ort und ein möglichst umfassender Beitrag 
zu nachhaltiger Entwicklung am Projektstandort. Nähere Erläuterungen dazu enthält UBA (2018, S. 25 – 31).

3 4
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nen Emissionen übersteigen, dürfen 
der eigenen Emissionsreduktion nicht 
angerechnet werden.

 Vorrang von Reduktion vor Kompensation: 
Bis zur Erreichung des Reduktions
ziels muss die Reduktion der eigenen 
Emissionen anhand der in der Road
map festgelegten Maßnahmen und In
vestitionen stets Vorrang vor der Kom

 pensation haben. Sofern dieses Prinzip 
beachtet wird, ist eine Kompensation 
von (noch) nicht vermiedenen Emissi
onen jedoch auch schon vor der Errei
chung des Reduktionsziels wünschens
wert, da dies einen zusätzlichen Bei trag 
zum Klimaschutz leistet. Natürlich gilt 
auch in diesem Fall, dass die Kompen
sation nicht auf die Emissionsreduk
tion angerechnet werden darf.

 Bereitstellung eines adäquaten Kompensa-
tionsbudgets: Wie bereits erwähnt, soll
te bei der Kompensation ein Qualitäts
ansatz verfolgt werden. Da der Preis pro 
vermiedener Tonne CO2Äquivalente 
bei Klimaschutzprojekten ein Qualitäts
indikator sein kann (UBA 2018, S. 21), 

sollten Universitäten und Hochschu
len ein Budget in der Höhe von min
destens 30 Euro pro Tonne nicht ver

 meidbarer CO2ÄquivalenteEmissionen 
in Kompensationsprojekte investieren.
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ABBILDUNG 1: Beispiel für eine Roadmap Klimaneutralität: Roadmap der Technischen Universität 
Graz (beschlossen im August 2020). Alle zwei Jahre durchgeführte externe Evaluierungen (erstmals 
2022) führen zu Nachschärfungen, Korrekturen und Ergänzungen der Roadmap.
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